
  
 

 
Azubi-Merkblatt 2010/2011 

Empfehlungen des Deutschen Anwaltvereins 
 

Stand: Mai 2010 
 
In Auswertung vorliegender Umfrageergebnisse hat der 
Vorstand des Deutschen Anwaltvereins Empfehlungen 
für Auszubildende im Bereich Rechtsanwalts- und RE-
NO-Fachangestellte beschlossen. 
 

1. Ausbildungsvergütung 
Die Ausbildungsvergütung sollte nicht unterschreiten:  
 

 im 1. Ausbildungsjahr                 325 € 
 im 2. Ausbildungsjahr                 435 € 
 im 3. Ausbildungsjahr                 525 € 

 
In Ballungsgebieten und strukturschwachen Gebieten 
sind z.T. erheblich darüber bzw. darunter liegende 
Vergütungen üblich. Die Empfehlungen der regionalen 
Kammern sind zu beachten. 
 

2. Sonderzahlungen 
Für das 1. Ausbildungsjahr wird eine Ausbildungsver-
gütung von mehr als 325 € für geboten erachtet. Auf-
grund der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen 
und der Grenzziehung bei 325 € wird empfohlen, eine 
angemessene Gesamtjahresvergütung durch Zahlung 
einer 13. Monatsvergütung herbeizuführen (siehe aber 
Ziffer 6 „Erläuterungen“).  
 
Auszubildende im 2. und 3. Ausbildungsjahr sollten die 
betriebsüblichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachts- 
und/oder Urlaubsgeld) in gleicher prozentualer Höhe 
erhalten, wie dies den ausgelernten Kräften gewährt 
wird.  

 
3. Vermögenswirksame Leistungen 

Ein Arbeitgeberzuschuss zu den vermögenswirksamen 
Leistungen ist nach dem Ergebnis einer Umfrage weit-
gehend üblich und wird deshalb auch vom DAV emp-
fohlen.  
 

4. Arbeitszeit 
Laut Gesetz darf die Arbeitszeit für Jugendliche (15 - 
17 Jahre) 8 Stunden am Tag und 40 Stunden in der 
Woche nicht überschreiten. Auszubildende sollten im 
Normalfall nicht länger arbeiten als die ausgebildeten 
Rechtsanwalts-/RENO-Fachangestellten.  
 

5. Urlaub 
Die Länge des Urlaubs für Auszubildende, die zu Be-
ginn des Kalenderjahres noch keine 18 Jahre alt sind, 
richtet sich nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Da-
nach sind für Auszubildende, die zu Beginn des Kalen-
derjahres noch nicht 16 Jahre alt sind, mindestens 30 
Werktage Urlaub (noch nicht 17jährige: 27 Werktage, 
noch nicht 18jährige: 25 Werktage) vorgeschrieben. 
Werktag ist auch der Samstag.  

 
Ab dem 18. Lebensjahr sollte der Urlaub dem der 
Fachangestellten entsprechen. Der gesetzliche vorge-
sehene Mindesturlaub beträgt 24 Werktage (= 4 Wo-
chen).  
 

6. Erläuterungen zu den empfohlenen Konditi-
onen für Auszubildende 

Hinzuweisen ist darauf, dass die Höhe der Ausbil-
dungsvergütung sich auch am Schulabschluss orientie-
ren kann und soll. 
 
Ferner sind die sozialversicherungs- und steuerrechtli-
chen Auswirkungen bei der Überschreitung bestimmter 
Grenzwerte zu beachten: 
 

 Bei einer Ausbildungsvergütung bis 325 € im Mo-
nat trägt der Arbeitgeber die Sozialbeiträge (bei 
325 € ca. 134 €) allein; dem Auszubildenden 
verbleiben also 325 €.  

 
 Wird diese Grenze durch Zahlung von einmaligem 

Arbeitsentgelt  (z.B. Urlaubs- oder Weihnachts-
geld) überschritten, sind in diesen Monaten von 
den Zahlungen, die 325 € übersteigen, Sozialab-
gaben in der üblichen Höhe zu entrichten.  

 
 Bei einer jährlichen Ausbildungsvergütung nach 

Vollendung des 18. Lebensjahres von mehr als 
7.680 € steuer - brutto (zzgl. Werbungskostenpau-
schale von 920 €, zzgl. Arbeitnehmeranteile zur 
Kranken- und Sozialversicherung etc.), entfällt das 
Kindergeld. 

 
Das hat zur Konsequenz, dass bei einer Vereinbarung 
eines Ausbildungsgehaltes von mehr als durchschnitt-
lich 884,00 € pro Monat (gerechnet mit einem durch-
schnittlichen Arbeitnehmerbeitrag von 20,525 %) dar-
auf zu achten ist, dass der Wegfall des Kindergeldes 
für jedes weitere Kind ausreichend kompensiert wird.  
 
Auch bei Arbeitgeberzuschüssen zu vermögenswirk-
samen Leistungen und Fahrtkosten für öffentliche Ver-
kehrsmittel sind sozialversicherungs- und steuerrechtli-
che Auswirkungen zu beachten, da solche Zuschüsse 
bei ungeschickter Gestaltung auf die Ausbildungsver-
gütung aufgeschlagen werden und dann zur Sozialver-
sicherungspflicht und unter Umständen auch zum Weg-
fall des Kindergeldes führen können.  
 
 
 

 
 
 
 



  

Steuerklasse 1 / keine Kinder / rk bzw. ev / KV= DAK (Stand 05/2010)
  

Brutto   LSt KiSt Solz KV RV AV PV Netto 
Aufwand 

ArbG 
€   € € € € € € € € € 

 aktuelle % Sätze >>>>>>>> 14,90% 19,90% 2,80% 1,95%    
 AN = Arbeitnehmer 7,9 % 9,95 % 1,4 % 0,975 %   
 AG = Arbeitgeber 7,0 % 9,95 % 1,4 % 0,975 %   
* bis 325,-- € trägt der ArbG die Sozialversicherungskosten in voller Höhe 

 * PV ggf. 0,25% Zuschlag für Kinderlose ab 23 Lebensjahr- nur AN)                                   

    somit 
>>>>>>>>>>>>>>
  7,90% 9,95% 1,40% 0,975%   

325,00 *      0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 454,87
326,00        25,75 32,44 4,56 3,18 260,07 390,32
330,00        26,07 32,84 4,62 3,22 263,26 395,11
360,00        28,44 35,82 5,04 3,51 287,19 431,03
380,00        30,02 37,81 5,32 3,71 303,15 454,97
400,00        31,60 39,80 5,60 3,90 319,10 478,92
410,00        32,39 40,80 5,74 4,00 327,08 490,89
435,00        34,37 43,28 6,09 4,24 347,02 520,83
460,00        36,34 45,77 6,44 4,49 366,97 550,76
475,00        37,53 47,26 6,65 4,63 378,93 568,72
485,00        38,32 48,26 6,79 4,73 386,91 580,69
525,00        41,48 52,24 7,35 5,12 418,82 628,58
540,00        42,66 53,73 7,56 5,27 430,79 646,54
550,00        43,45 54,73 7,70 5,36 438,76 658,52
565,00        44,64 56,22 7,91 5,51 450,73 676,47
575,00        45,43 57,21 8,05 5,61 458,71 688,45
615,00        48,59 61,19 8,61 6,00 490,62 736,34
665,00        52,54 66,17 9,31 6,48 530,50 796,20
680,00        53,72 67,66 9,52 6,63 542,47 814,16
690,00        54,51 68,66 9,66 6,73 550,45 826,14
700,00        55,30 69,65 9,80 6,83 558,43 838,11
715,00        56,49 71,14 10,01 6,97 570,39 856,07
730,00        57,67 72,64 10,22 7,12 582,36 874,03
740,00        58,46 73,63 10,36 7,22 590,34 886,00
755,00        59,65 75,12 10,57 7,36 602,30 903,96
770,00        60,83 76,62 10,78 7,51 614,27 921,92
785,00        62,02 78,11 10,99 7,65 626,23 939,88
800,00        63,20 79,60 11,20 7,80 638,20 957,84
820,00        64,78 81,59 11,48 8,00 654,16 981,79

  
Bis 890,00 € BRUTTO (incl. aller sozialversicherungspflichtigen Zuwendungen) entsteht weder LSt, KiSt noch Solz (Steuertabelle 2010 !) 
Der PV-Beitrag beträgt ab 1.7.08 = 1,95% (AG + AN je 0,975%, Ausnahme: In Sachsen trägt der AN 1,475% voll, der AG 0,475% ). 
 
Ab 01.01.2010 beträgt die Insolvenzgeldumlage (nur Arbeitgeber) 0,41 % (ist in Tabelle Aufwand AG eingerechnet). 
 
Die Entgeltfortzahlungsversicherung U 1 (Erstattung der Aufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit) und U 2 (Erstattung der Aufwendungen  
bei Mutterschaft) sind in der Tabelle nicht mit eingerechnet, da die Prozentsätze pro Krankenkasse variieren können. 
Die U 1 ist von Arbeitgebern mit durchschnittlich weniger als 30 Beschäftigten zu entrichten, wobei die U 2 für alle Arbeitgeber fällig wird. 

 
 
Der RENO-Ausschuss des Deutschen Anwaltvereins besteht seit 1991. Seine Aufgabe ist es, Beschlussfassungen 
des DAV zum Thema RENO-Auszubildende / Anwaltsmitarbeiter vorzubereiten. Weitere Publikationen des RENO-
Ausschusses: Rechtsanwalts- und Reno-Fachangestellten-Merkblatt  – Orientierungshilfe für Rechtsanwälte. Die 
Merkblätter und ein Muster-Arbeitsvertrag sind in der jeweils aktuellsten Fassung im Internet abrufbar unter 
www.anwaltverein.de/praxis/reno/merkblaetter . 
 

Deutscher Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel.: 0 30/72 61 52-0, Fax: 0 30/72 61 52-163,  
E-Mail: weidacher@anwaltverein.de, Internet: www.anwaltverein de.  
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